
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1988/9/28 1Ob667/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.09.1988

Norm

ABGB §1431 A

Rechtssatz

Ein Irrtum des Leistenden darüber, ob und welche Rechtsfolgen die Leistungsverweigerung im Verhältnis zu einem

Dritten auslösen werde, berechtigt ihn nicht zur Rückforderung.
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